
Übersetzung 

Gesetz über die Ausübung bestimmter Tätigkeiten der Zentralen Behörde  
in Familiensachen im Bereich des Rechtsverkehrs auf der Grundlage des Rechts 

der Europäischen Union und internationaler Abkommen1),2)  
vom 26. Januar 2018  

(Gesetzblatt Dz.U. von 2018 Pos. 416) 

Art. 1. [Sachlicher Anwendungsbereich] 

Dieses Gesetz bestimmt die Grundsätze und Verfahrensweise der polnischen Zentralen Be-

hörde, der polnischen Gerichte und anderer polnischer Behörden in Familiensachen im Be-

reich des Rechtsverkehrs auf der Grundlage des Rechts der Europäischen Union und inter-

nationaler Abkommen sowie das Verfahren vor der polnischen Zentralen Behörde in Angele-

genheiten, auf die Anwendung finden: 

1) das Europäische Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-

scheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgever-

hältnisses, abgeschlossen in Luxemburg am 20. Mai 1980 (Gesetzblatt Dz.U. von 1996

Pos. 134 und 135 und von 1997 Pos. 196), im Folgenden „Luxemburger Europäisches

Übereinkommen“ genannt;

2) das Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung,

abgeschlossen am 25. Oktober 1980 in Den Haag (Gesetzblatt Dz.U. von 1995 Pos. 528

und von 1999 Pos. 1085), im Folgenden „Haager Übereinkommen von 1980“ genannt;

3) das Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerken-

nung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung

und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern, abgeschlossen am 19. Oktober 1996 in

Den Haag (Gesetzblatt Dz.U. von 2010 Pos. 1158), im Folgenden „Haager Übereinkom-

men von 1996“ genannt;

4) die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zu-

ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen

und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verord-

nung (EG) Nr. 1347/2000 (ABl. EU L 338 vom 23.12.2003, S. 1 - ABl. EU Sonderausga-

be in polnischer Sprache Kap. 19, Bd. 6, S. 243 m. Änd.3)), im Folgenden „Verordnung

(EG) Nr. 2201/2003“ genannt.
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Art. 2. [Begriffsbestimmungen] 

Für die Zwecke dieses Gesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1) „Antragsteller“ sind die in den Übereinkommen oder der Verordnung gemäß Artikel 1 

genannten Träger, die Anträge stellen, welche in diesen Übereinkommen oder der Ver-

ordnung vorgesehen sind; 

2) „Antrag“ ist ein Schriftstück, das aufgrund der Übereinkommen oder der Verordnung ge-

mäß Artikel 1 vorgelegt wird und die Grundlage für die Einleitung eines Gerichtsverfah-

rens bildet, sowie ein Schriftstück, das ein Ersuchen um Übermittlung von Informationen 

oder Vornahme anderer in diesen Vorschriften vorgesehener Handlungen enthält; 

3) „ausländische Zentrale Behörde“ ist eine den Verwahrern der Übereinkommen gemäß 

Artikel 1 Nummer 1 bis 3 oder der Europäischen Kommission notifizierte Behörde oder 

Einrichtung eines anderen Staates. 

Art. 3. [Polnische Zentrale Behörde] 

1. Polnische Zentrale Behörde, welche die Aufgaben wahrnimmt, die in den Übereinkommen 

oder der Verordnung gemäß Artikel 1 vorgesehen sind, ist der Justizminister. 

2. Bei der Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten Aufgaben handelt der Justizminister 

unverzüglich. 

Art. 4. [Verfahren vor dem Justizminister, Bevollmächtigter] 

1. Im Verfahren vor dem Justizminister kann sich der Antragsteller durch Bevollmächtigte 

vertreten lassen. 

2. Bevollmächtigter kann ein Rechtsanwalt oder ein Rechtsberater sein sowie darüber hinaus 

der Ehegatte des Antragstellers, Geschwister, Verwandte des Antragstellers in auf- und ab-

steigender Linie und Personen, die in einem Adoptionsverhältnis zum Antragsteller stehen. 

3. Der Bevollmächtigte legt dem Justizminister eine Vollmacht oder eine amtlich beglaubigte 

Abschrift der Vollmacht vor. Ein Rechtsanwalt oder ein Rechtsberater kann eine Abschrift der 

ihm erteilten Vollmacht selbst beglaubigen. 

Art. 5. [Entgegennahme von Anträgen] 

1. Der Justizminister nimmt Anträge des Antragstellers oder der ausländischen Zentralen 

Behörde entgegen. 

2. Der Justizminister unterrichtet die ausländische Zentrale Behörde über den Eingang eines 

Antrags, der nicht über diese Behörde eingereicht worden ist, es sei denn, der Antragsteller 

erhebt Einwände. 
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Art. 6. [Bearbeitung eines Antrags, Aufforderung zur Ergänzung] 

1. Kann ein Antrag nicht ordnungsgemäß bearbeitet werden, weil er den formalen Erforder-

nissen nicht entspricht, fordert der Justizminister seine Ergänzung innerhalb von vier Wo-

chen nach Zustellung der Aufforderung. 

2. Ist der Antrag über eine ausländische Zentrale Behörde gestellt worden, wird die in Absatz 

1 genannte Aufforderung dem Antragsteller direkt oder über die ausländische Zentrale Be-

hörde übermittelt. 

3. Sind die formalen Mängel nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist behoben wor-

den, bearbeitet der Justizminister den Antrag nicht und unterrichtet die ausländische Zentrale 

Behörde oder den Antragsteller über die Gründe für die Nichtbearbeitung des Antrags. 

Art. 7. [Gründe für die Nichtbearbeitung eines Antrags] 

1. Ist der Antrag von einem Träger gestellt worden, der keine ausländische Zentrale Behörde 

oder kein Antragsteller ist, bearbeitet der Justizminister den Antrag nicht und teilt die Gründe 

für die Nichtbearbeitung des Antrags mit. 

2. Ist der Antrag von einem in Absatz 1 genannten Träger gestellt worden und ergibt sich aus 

seinem Inhalt, dass das Wohl des Kindes gefährdet sein kann, leitet der Justizminister den 

Antrag an das zuständige Gericht weiter. 

Art. 8. [Ablehnung der Annahme eines Antrags] 

In dem in Artikel 27 des Haager Übereinkommens von 1980 genannten Fall lehnt der Justi-

zminister die Annahme des Antrags durch Entscheidung ab. Art. 127 § 3 der Verwal-

tungsverfahrensordnung vom 14. Juni 1960 (Gesetzblatt Dz.U. von 2017 Pos. 1257 und von 

2018 Pos. 149) gilt entsprechend. 

Art. 9. [Befreiung des Antragstellers von den Übersetzungskosten] 

1. Der Justizminister kann durch Entscheidung einen Antragsteller mit Wohnsitz oder Auf-

enthaltsort oder Sitz in der Republik Polen von den Kosten für die Übersetzung des Antrags, 

einer ihm beigefügten Urkunde oder eines Schriftstücks zur Begründung der im Antrag ent-

haltenen Behauptungen, in eine von dem Staat, an den der Antrag gerichtet ist, akzeptierte 

Sprache befreien. 

2. Der in Absatz 1 genannte Antragsteller, der eine natürliche Person ist, kann eine Befrei-

ung von den Übersetzungskosten verlangen, wenn er nachweist, dass er nicht in der Lage 

ist, diese Kosten ohne Beeinträchtigung des für ihn und seine Familie notwendigen Lebens-

unterhalts zu tragen. 
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3. Der in Absatz 1 genannte Antragsteller, der keine natürliche Person ist, kann eine Befrei-

ung von den Übersetzungskosten verlangen, wenn er nachweist, dass er nicht über ausrei-

chende Mittel verfügt, um die Kosten zu bezahlen. 

4. Erfolgt eine Befreiung von den Übersetzungskosten, veranlasst der Justizminister die 

Übersetzung des Antrags, der ihm beigefügten Urkunde oder des Schriftstücks gemäß Ab-

satz 1. Die Übersetzungskosten gehen zu Lasten der Staatskasse. 

5. Wird die Befreiung von den Übersetzungskosten verweigert, fordert der Justizminister den 

Antragsteller auf, innerhalb von vier Wochen nach Zustellung der Aufforderung eine Über-

setzung vorzulegen. 

6. Ist die Übersetzung nicht innerhalb der in Absatz 5 genannten Frist vorgelegt worden, be-

arbeitet der Justizminister den Antrag nicht und unterrichtet den Antragsteller über die Nicht-

bearbeitung des Antrags. 

7. Die Vorschrift des Artikels 127 § 3 der Verwaltungsverfahrensordnung vom 14. Juni 1960 

gilt entsprechend. 

Art. 10. [Veranlassung der Übersetzung in die polnische Sprache] 

1. Ist aufgrund von Schwierigkeiten bei der Übersetzung eines nach dem Haager Überein-

kommen von 1980 oder dem Haager Übereinkommen von 1996 gestellten Antrags, einer 

ihm beigefügten Urkunde oder eines Schriftstücks zur Begründung der im Antrag enthalte-

nen Behauptungen nur eine Übersetzung in die englische oder französische Sprache beige-

fügt worden, veranlasst der Justizminister die Übersetzung in die polnische Sprache in erfor-

derlichem Umfang. 

2. Die Übersetzungskosten gehen zu Lasten der Staatskasse. 

Art. 11. [Nichtbearbeitung eines in die polnische Sprache nicht übersetzten Antrags] 

1. Der Justizminister bearbeitet einen nach der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 gestellten 

Antrag nicht, wenn dem Antrag, einer ihm beigefügten Urkunde oder einem Schriftstück zur 

Begründung der im Antrag enthaltenen Behauptungen keine Übersetzung in die polnische 

Sprache beigefügt ist. 

2. Der Justizminister unterrichtet die ausländische Zentrale Behörde oder den Antragsteller, 

dass der Antrag aus den in Absatz 1 genannten Gründen nicht bearbeitet wird. 

Art. 12. [Veranlassung der Übersetzung bei Gefährdung des Wohls des Kindes] 

Ergibt sich aus dem Inhalt eines Antrags, dem keine Übersetzung in die polnische Sprache 

beigefügt ist, dass das Wohl des Kindes gefährdet sein kann, veranlasst der Justizminister 

die Übersetzung in erforderlichem Umfang. Artikel 10 Absatz 2 findet Anwendung. 
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Art. 13. [Unterrichtung der im Antrag genannten Person und des Gerichts] 

1. Der Justizminister unterrichtet die im Antrag auf Rückgabe des Kindes nach dem Haager 

Übereinkommen von 1980 genannte Person über den Inhalt des Antrags und informiert sie 

über die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer gütlichen Streitbeilegung. 

2. Der Justizminister unterrichtet das in Artikel 569 § 1 der Zivilprozessordnung vom 

17. November 1964 (Gesetzblatt Dz.U. von 2018 Pos. 155, von 2017 Pos. 2491 und von 

2018 Pos. 5, 138, 398 und 416) genannte Gericht über die Einreichung des in Absatz 1 ge-

nannten Antrags sowie über den Abschluss des Verfahrens in dieser Sache. 

Art. 14. [Arten der Fernübertragung des Antrags] 

Der Justizminister übermittelt den Antrag an das für die Entscheidung in der Sache zuständi-

ge Gericht oder an eine ausländische Zentrale Behörde durch elektronische Post oder ähnli-

che personalisierte Fernkommunikationsmittel, wobei das Original per Einschreiben mit Emp-

fangsbestätigung übermittelt wird. 

Art. 15. [Anfragen zum Stand der anhängigen Verfahren] 

1. Der Justizminister richtet an das Gericht Anfragen zum Stand der anhängigen Verfahren 

über die Anträge. 

2. Das Gericht beantwortet die in Absatz 1 genannten Anfragen unverzüglich. 

Art. 16. [Übermittlung von Informationen an die ausländische Zentrale Behörde] 

Der Justizminister übermittelt an die in der Sache tätige ausländische Zentrale Behörde oder 

den Antragsteller Informationen über den Verlauf der Verfahren über die Anträge, Informati-

onen über das in der Republik Polen geltende Recht sowie sonstige Informationen und Mit-

teilungen. Hat der Antragsteller einen Bevollmächtigten bestellt, so richtet der Justizminister 

den Schriftverkehr an den Bevollmächtigten. 

Art. 17. [Übermittlung von Anfragen durch elektronische Post] 

Die Übermittlung von Anfragen gemäß Artikel 15 Absatz 1 und der entsprechenden Antwor-

ten sowie der in Artikel 16 genannten Informationen oder Mitteilungen kann durch elektroni-

sche Post oder ähnliche personalisierte Fernkommunikationsmittel erfolgen. 

Art. 18. [Sprachen im Schriftverkehr] 

1. Der in Artikel 16 genannte Schriftverkehr des Justizministers mit einer ausländischen 

Zentralen Behörde oder einem Antragsteller mit Wohnsitz im Ausland kann in englischer, 

französischer oder deutscher Sprache erfolgen. 

2. In Ausnahmefällen kann der Justizminister andere Sprachen im Schriftverkehr verwenden. 
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Art. 19. [Ermittlung des Aufenthalts des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds] 

Beantragt ein Antragsteller mit Wohnsitz oder Aufenthaltsort oder Sitz im Ausland 

1) die Rückgabe des Kindes oder die Regelung des Umgangs mit dem Kind nach dem 

Haager Übereinkommen von 1980 oder 

2) die Anerkennung oder Vollstreckung einer Entscheidung über das Sorgerecht für das 

Kind oder die Wiederherstellung des Sorgeverhältnisses nach dem Luxemburger Europä-

ischen Übereinkommen oder die Anerkennung oder Erklärung der Vollstreckbarkeit von 

Maßnahmen, die nach dem Haager Übereinkommen von 1996 getroffen worden sind, 

oder 

3) die Anerkennung oder Vollstreckung einer Entscheidung über das Sorgerecht für das 

Kind nach der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 oder 

4) die Übermittlung von Informationen und die Unterstützung gemäß Artikel 55 Buchstabe a 

der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 oder Artikel 31 Buchstabe c, Artikel 32 Buchstabe a 

oder Artikel 34 Absatz 1 des Haager Übereinkommens von 1996, 

so ergreift der Justizminister Maßnahmen, um den Aufenthaltsort des Kindes, seiner Eltern 

oder seines Vormunds zu ermitteln, insbesondere kann er die Polizei ersuchen, den aktuel-

len Aufenthaltsort des Kindes in der Republik Polen zu ermitteln. 

Art. 20. [Zuständiges Gericht] 

Der Justizminister übermittelt den gemäß Artikel 55 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 

2201/2003 oder Artikel 31 Buchstabe c, Artikel 32 Buchstabe a oder Artikel 34 Absatz 1 des 

Haager Übereinkommens von 1996 erstellten Antrag 

1) an das Gericht, bei dem ein Verfahren über die elterliche Sorge, die Vormundschaft oder 

die Pflegschaft anhängig ist oder war, oder 

2) an das Gericht, in dessen Bezirk das Kind oder seine Eltern ihren Wohnsitz oder Aufent-

haltsort vor der Ausreise ins Ausland hatten, oder 

3) an das Gericht, in dessen Bezirk die Person, auf die sich der Antrag bezieht, ihren 

Wohnsitz oder Aufenthalt hat. 

Art. 21. [Handlungen des Gerichts 

1. Bei der Erledigung eines Antrags nach Artikel 20 nimmt das Gericht insbesondere folgen-

de Handlungen vor: 

1) es sammelt und übermittelt Informationen über abgeschlossene oder anhängige Verfah-

ren betreffend die elterliche Sorge, Vormundschaft oder Pflegschaft; 
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2) es sammelt und übermittelt Informationen über die Hilfeleistung für die Familie im gesetz-

lichen Rahmen des Systems der sozialen Fürsorge sowie im Rahmen der Unterstützung 

der Familie und des Systems der Unterbringung; 

3) es ordnet die Durchführung einer Befragung des sozialen Umfelds in dem in Artikel 5793 

der Zivilprozessordnung vom 17. November 1964 bezeichneten Umfang am Wohnsitz 

der im Antrag genannten Personen, am Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Kindes sowie 

am Wohnsitz der Personen an, die ihre Bereitschaft erklären, die Funktion einer Pflege-

familie zu übernehmen oder ein Familienkinderheim zu führen. 

2. Die Befragung des sozialen Umfelds nach Absatz 1 Nummer 3 wird von einem gerichtlich 

bestellten beruflichen Pfleger durchgeführt, der Entscheidungen in Familien- und Minderjäh-

rigensachen vollstreckt, wobei er über die Befragung einen Bericht fertigt. 

3. Bei der Vornahme der Handlungen nach Absatz 1 kann das Gericht ein anderes Gericht, 

eine Behörde oder Einrichtung um Informationen ersuchen. 

4. Das Gericht oder eine andere ermächtigte Stelle übermittelt der Polizei Informationen über 

die in Artikel 20 Absatz 2ad des Polizeigesetzes vom 6. April 1990 (Gesetzblatt Dz.U. von 

2017 Pos. 2067 und 2405 und von 2018 Pos. 106, 138 und 416) genannten Personen, ins-

besondere Beschlüsse, andere Entscheidungen oder andere Unterlagen, die die Grundlage 

für die Erhebung und Verarbeitung von Informationen über diese Personen durch die Polizei 

bilden, und informiert darüber hinaus die Polizei unverzüglich über die Änderung oder Auf-

hebung eines Beschlusses oder einer anderen Entscheidung, die die Grundlage für die Ver-

arbeitung von Informationen über diese Personen durch die Polizei bildet oder den Umfang 

der zu verarbeitenden Informationen beeinflusst, insbesondere über die Einstellung des Ver-

fahrens sowie über den Wegfall der Umstände, die die Grundlage für einen Beschluss oder 

eine andere Entscheidung bilden, die ihrerseits die Grundlage für die Eingabe von Daten in 

das Dateiensystem darstellt. Die übermittelten Informationen und Unterlagen enthalten auch 

Anweisungen bezüglich der Person, die unter elterlicher Sorge oder im Zusammenhang mit 

der Feststellung ihres Wohnsitzes unter Vormundschaft steht. 

Art. 22. [Antwort auf den Antrag] 

Das Gericht übermittelt dem Justizminister die Antwort auf den Antrag nach Artikel 20 inner-

halb von drei Wochen nach Eingang des Antrags bei Gericht. Hat das Gericht die Durchfüh-

rung einer Befragung des sozialen Umfelds angeordnet oder ein anderes Gericht, eine Be-

hörde oder Einrichtung um Informationen ersucht, beträgt die Frist vier Wochen. 
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Art. 23. [Aufforderung zur Ergänzung der Antwort] 

Der Justizminister kann das Gericht auffordern, die Antwort auf den in Artikel 20 genannten 

Antrag zu ergänzen. Das Gericht übermittelt die ergänzte Antwort innerhalb von zwei Wo-

chen nach Zustellung der Aufforderung zur Ergänzung der Antwort auf den Antrag. 

Art. 24. [Weiterleitung der Antwort mit Kopie des Antrags] 

Hat die ausländische Zentrale Behörde oder der Antragsteller den in Artikel 20 genannten 

Antrag direkt an ein polnisches Gericht oder eine andere polnische Behörde gerichtet, so 

übermittelt das Gericht oder die andere Behörde die Antwort auf den in Artikel 20 genannten 

Antrag dem Justizminister, der sie zusammen mit einer Kopie des Antrags an die ausländi-

sche Zentrale Behörde weiterleitet. 

Art. 25. [Folgen der Entscheidung über die Unterbringung] 

1. Hat das Gericht oder eine andere Behörde des anderen Staates eine Entscheidung über

die Unterbringung des Kindes erlassen, so übermittelt der Justizminister dem Vormund-

schaftsgericht, das die Zustimmung zur Unterbringung des Kindes aufgrund des Ersuchens

des Gerichts oder einer anderen Behörde des anderen Staates erteilt hat, und entsprechend

dem Landrat oder dem Präsidenten der Hauptstadt Warschau, der eine Stellungnahme im

Verfahren über die Unterbringung des Kindes abgegeben hat, eine detaillierte Mitteilung über

den Erlass einer solchen Entscheidung.

2. Die in Absatz 1 genannte Mitteilung sollte Folgendes enthalten:

1) die Bezeichnung des Gerichts oder einer anderen Behörde des anderen Staates;

2) das Datum des Erlasses der Entscheidung durch das Gericht oder eine andere Behörde

des anderen Staates;

3) das Datum der tatsächlichen Unterbringung des Kindes;

4) Angaben zu der jeweiligen Pflegefamilie oder dem jeweiligen Familienkinderheim, gege-

benenfalls mit der Nennung des Verwandtschaftsgrades, sofern das Kind in einer ver-

wandten Pflegefamilie, einer nicht beruflichen Pflegefamilie oder einem Familienkinder-

heim untergebracht ist;

5) Angaben zu der jeweiligen Einrichtung, sofern das Kind in einer Fürsorge- und Erzie-

hungseinrichtung, einer regionalen Fürsorge- und Therapieeinrichtung oder einem Inter-

ventionszentrum für Adoptionsvorbereitung untergebracht ist;

6) andere wesentliche Informationen, die die Durchführung der Unterbringung betreffen.

Art. 26. [Informationsaustausch mit dem Konsul] 

Der Justizminister, der für auswärtige Angelegenheiten zuständige Minister und der zustän-

dige Konsul der Republik Polen tauschen Informationen aus, die für die Erfüllung der Aufga-
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ben der polnischen Zentralen Behörde nach den Bestimmungen der Übereinkommen und 

der Verordnung gemäß Artikel 1 erforderlich sind. 

Art. 27. 

Die Zivilprozessordnung vom 17. November 1964 (Gesetzblatt Dz.U. von 2018 Pos. 155, von 

2017 Pos. 2491 und von 2018 Pos. 5, 138 und 398) wird wie folgt geändert: 

1) Nach Art. 5181 wird ein neuer Art. 5182 in folgender Fassung eingefügt: 

„Art. 5182. § 1. Das Gericht zweiter Instanz in Sachen über die Herausgabe einer unter 

elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft stehenden Person, die in den Anwendungs-

bereich des am 25. Oktober 1980 in Den Haag geschlossenen Übereinkommens über 

die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (Gesetzblatt Dz.U. von 1995 

Pos. 528 und von 1999 Pos. 1085), im Folgenden „Haager Übereinkommen von 1980“ 

genannt, fallen, ist das Berufungsgericht Warschau. 

§ 2. Das Berufungsgericht Warschau entscheidet in den in § 1 genannten Sachen inner-

halb von sechs Wochen ab dem Tag, an dem das Gericht erster Instanz die Akte samt 

Berufung vorgelegt hat.“; 

2) In Art. 5191 werden nach § 2 neue §§ 21 und 22 in folgender Fassung eingefügt: 

„§ 21. Die Kassationsklage ist auch in Sachen über die Herausgabe einer unter elterlicher 

Sorge oder unter Vormundschaft stehenden Person, die in den Anwendungsbereich des 

Haager Übereinkommens von 1980 fallen, statthaft. 

§ 22. Die Kassationsklage in den in § 21 genannten Sachen kann vom Generalstaatsan-

walt, dem Beauftragten für Kinderrechte oder dem Beauftragten für Bürgerrechte inner-

halb von vier Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses eingelegt werden.“; 

3) Nach Art. 569 wird ein neuer Art. 5691 in folgender Fassung eingefügt: 

„Art. 5691. § 1. Zur Zuständigkeit eines Bezirksgerichts, der seinen Sitz in einem Ort hat, 

der Sitz eines Berufungsgerichts ist, gehören Sachen über die Herausgabe einer unter 

elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft stehenden Person, die in den Anwendungs-

bereich des Haager Übereinkommens von 1980 fallen, sofern die unter elterlicher Sorge 

oder unter Vormundschaft stehende Person ihren Wohnsitz oder Aufenthaltsort in diesem 

Gebiet hat. 

§ 2. Das Bezirksgericht entscheidet in den in § 1 genannten Sachen innerhalb von sechs 

Wochen ab dem Tag der Antragstellung. 

§ 3. Für die in § 1 genannten Sachen aus dem Zuständigkeitsbereich des Berufungsge-

richts Warschau ist das Bezirksgericht Warschau zuständig. 
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§ 4. Ist der Antrag in den in § 1 genannten Sachen nicht über die in Art. 3 Abs. 1 des Ge-

setzes über die Ausübung bestimmter Tätigkeiten der Zentralen Behörde in Familiensa-

chen im Bereich des Rechtsverkehrs auf der Grundlage des Rechts der Europäischen 

Union und internationaler Abkommen vom 26. Januar 2018 (Gesetzblatt Dz.U. Pos. 416) 

genannte polnische Zentrale Behörde gestellt worden, so unterrichtet das Bezirksgericht 

unverzüglich das in Artikel 569 § 1 genannte Gericht über die Einreichung des Antrags 

und den Abschluss des Verfahrens in der jeweiligen Sache.“; 

4) Nach Art. 5781 wird ein neuer Art. 5782 in folgender Fassung eingefügt: 

„Art. 5782. § 1. Im Verfahren über die Herausgabe einer unter elterlicher Sorge oder unter 

Vormundschaft stehenden Person, die in den Anwendungsbereich des Haager Überein-

kommens von 1980 fallen, müssen sich die Verfahrensbeteiligten durch Rechtsanwälte 

oder Rechtsberater vertreten lassen. 

§ 2. Die Vorschrift des § 1 findet keine Anwendung auf den Antrag auf Einleitung eines 

Verfahrens in Sachen über die Herausgabe einer unter elterlicher Sorge oder unter Vor-

mundschaft stehenden Person, die in den Anwendungsbereich des Haager Überein-

kommens von 1980 fallen, im Verfahren über die Befreiung von den Gerichtskosten und 

über die Bestellung eines Rechtsanwalts oder eines Rechtsberaters sowie in Fällen, in 

denen der Verfahrensbeteiligte, sein Organ, sein gesetzlicher Vertreter oder Bevollmäch-

tigter folgende Person ist: 

1) ein Richter; 

2) ein Staatsanwalt; 

3) ein Notar; 

4) ein Professor oder ein Doktor habil. der Rechtswissenschaften; 

5) ein Rechtsanwalt; 

6) ein Rechtsberater; 

7) ein Rat bei der Finanzprokuratur der Republik Polen.“; 

5) Nach Artikel 5792 werden neue Art. 5793 und 5794 in folgender Fassung eingefügt: 

„Art. 5793. In den in Art. 5792 § 1 genannten Sachen kann das Gericht die Durchführung 

einer Befragung des sozialen Umfelds am Wohnsitz des Bewerbers für die Wahrneh-

mung der Funktion einer Pflegefamilie oder für die Führung eines Familienkinderheimes 

durch einen gerichtlich bestellten Pfleger anordnen, insbesondere in Bezug auf 

1) die persönlichen Daten des Bewerbers; 

2) seinen Verwandtschaftsgrad zum Kind; 
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3) seine Vorstrafen und unter seiner Beteiligung geführte Verfahren über die elterliche 

Sorge; 

4) den Gesundheitszustand; 

5) den beruflichen Status; 

6) seine Abhängigkeiten; 

7) die Lebens- und Familiensituation; 

8) sein Verhältnis zum Kind; 

9) das von ihm vertretene Erziehungsmodell; 

10) sein Sozialverhalten. 

Art. 5794. § 1. Das Verfahren über die Erteilung der Zustimmung zur Unterbringung des 

Kindes aufgrund einer Entscheidung des Gerichts oder einer anderen Behörde des ande-

ren Staates wird vom Vormundschaftsgericht von Amts wegen aufgrund des Ersuchens 

des Gerichts oder einer anderen Behörde des anderen Staates eingeleitet. 

§ 2. Hat das Gericht oder eine andere Behörde des anderen Staates Kandidaten für die 

Wahrnehmung der Funktion einer Pflegefamilie oder für die Führung eines Familienkin-

derheimes oder eine bestimmte Fürsorge- und Erziehungseinrichtung, eine regionale 

Fürsorge- und Therapieeinrichtung oder ein Interventionszentrum für Adoptionsvorberei-

tung, in denen das Kind untergebracht werden soll, benannt, so entscheidet über die Zu-

stimmung das für die künftige Durchführung der Unterbringung zuständige Vormund-

schaftsgericht. In sonstigen Fällen ist das Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau zu-

ständig. Das Gericht holt vor der Erteilung der Zustimmung die in den Vorschriften über 

die Unterstützung der Familie und das System der Unterbringung genannte Stellung-

nahme ein. 

§ 3. Das Vormundschaftsgericht kann das Gericht oder eine andere Behörde des ande-

ren Staates um alle erforderlichen Unterlagen, Gutachten und Informationen über das 

Kind, insbesondere über seine familiäre Situation, seinen Gesundheitszustand und seine 

besonderen Bedürfnisse, ersuchen. Geht aus dem Ersuchen des Gerichts oder einer an-

deren Behörde des anderen Staates nicht hervor, auf welche Art und Weise das Kind in 

die Republik Polen gebracht werden soll und wie die Kosten hierfür gedeckt werden sol-

len, und wenn die Unterbringung für einen bestimmten Zeitraum erfolgen soll, auch die 

Art und Weise der Rückführung des Kindes und der Übernahme der Kosten hierfür, so 

ersucht das Vormundschaftsgericht um solche Informationen. Das Gericht hat zu prüfen, 

welche Bedeutung der Nichterteilung von Informationen beizumessen ist. 
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§ 4. Das Vormundschaftsgericht entscheidet in einer nichtöffentlichen Sitzung. Über den 

Antrag wird innerhalb eines Monats nach Eingang bei Gericht entschieden. 

§ 5. Der Beschluss über die Erteilung der Zustimmung wird dem Gericht oder einer ande-

ren Behörde des anderen Staates sowie der Behörde zugestellt, welche die in § 2 ge-

nannte Stellungnahme abgegeben hat. Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

§ 6. Art. 573, 576 und 577 finden keine Anwendung. 

§ 7. Ein Antrag auf Vollstreckbarerklärung der Entscheidung des Gerichts oder einer an-

deren Behörde des anderen Staates über die Unterbringung des Kindes kann auch von 

der Zentralen Behörde dieses Staates gestellt werden, die bestimmt worden ist auf der 

Grundlage der Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 

27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (ABl. EU L 338 vom 23.12.2003, 

S. 1 - ABl. EU Sonderausgabe in polnischer Sprache Kap. 19, Bd. 6, S. 243 m. Änd.4)), 

im Folgenden „Verordnung (EG) Nr. 2201/2003“ genannt, oder des Übereinkommens 

über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen 

zum Schutz von Kindern, abgeschlossen am 19. Oktober 1996 in Den Haag (Gesetzblatt 

Dz.U. von 2010 Pos. 1158), im Folgenden „Haager Übereinkommen von 1996“ ge-

nannt“.“; 

6) In Art. 5982 erhält § 1 folgende Fassung: 

„§ 1. Während des Verfahrens über die Herausgabe einer unter elterlicher Sorge oder 

unter Vormundschaft stehenden Person, das nach dem Haager Übereinkommen von 

1980 vor einem in Art. 5182 § 1 oder 5691 § 1 oder 3 genannten Gericht geführt wird, 

kann über die elterliche Sorge oder die Vormundschaft über diese Person nicht entschie-

den werden. Das Gericht setzt das Verfahren in diesen Sachen von Amts wegen aus, 

sobald es eine von der in Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Ausübung bestimmter Tä-

tigkeiten der Zentralen Behörde in Familiensachen im Bereich des Rechtsverkehrs auf 

der Grundlage des Rechts der Europäischen Union und internationaler Abkommen vom 

26. Januar 2018 genannten polnischen Zentralen Behörde oder von einem in Art. 5691 

§ 1 oder 3 genannten Gericht übermittelte Mitteilung über die Einreichung eines Antrags 

auf die Herausgabe einer Person, die unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft 

steht, erhält.“; 

7) In Art. 5985 wird der bestehende Inhalt als § 1 gekennzeichnet und es werden neue §§ 2 

bis 5 in folgender Fassung eingefügt: 
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„§ 2. Im Beschluss über die Herausgabe einer unter elterlicher Sorge oder unter Vor-

mundschaft stehenden Person, der in einer Sache nach dem Haager Übereinkommen 

von 1980 ergeht, weist das Gericht den Verpflichteten an, die Rückführung dieser Person 

in den Staat, in dem sie unmittelbar vor der Verletzung eines Rechts, das sich aus der el-

terlichen Sorge oder der Vormundschaft ergibt, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, in-

nerhalb von zwei Wochen nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses sicherzustellen. 

§ 3. Der Beschluss über die Herausgabe einer unter elterlicher Sorge oder unter Vor-

mundschaft stehenden Person, der in einer Sache nach dem Haager Übereinkommen 

von 1980 ergeht, bedarf einer Begründung, die innerhalb von zwei Wochen nach seiner 

Verkündung zu fertigen ist. Der Beschluss samt Begründung wird den Verfahrensbeteilig-

ten und dem Staatsanwalt von Amts wegen zugestellt. Die Vorschrift des Art. 328 § 11 

findet keine Anwendung. 

§ 4. Der in § 2 genannte Beschluss wird mit Rechtskraft wirksam und vollstreckbar. 

§ 5. In den in § 2 genannten Sachen findet die Vorschrift des Art. 577 keine Anwen-

dung.“; 

8) Art. 5986 erhält folgende Fassung: 

„Art. 5986. Kommt der Verpflichtete dem Beschluss gemäß Art. 5985 § 1 oder 2 nicht 

nach, so beauftragt das Gericht auf Antrag des Berechtigten einen gerichtlich bestellten 

Pfleger, die unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft stehende Person unter 

Zwang wegzunehmen.“; 

9) Art. 5989 erhält folgende Fassung: 

„Art. 5989. Die zwangsweise Wegnahme einer unter elterlicher Sorge oder unter Vor-

mundschaft stehenden Person und ihre Rückgabe an den Berechtigten kann nur in An-

wesenheit des Berechtigten oder einer von ihm bevollmächtigten Person oder eines Ver-

treters einer von ihm bevollmächtigten Einrichtung erfolgen. Erscheint keine dieser Per-

sonen zu dem vom gerichtlich bestellten Pfleger festgelegten Termin, so wird die Hand-

lung nicht vorgenommen. Der Verpflichtete wird nicht über den Termin der Wegnahme 

benachrichtigt. Der gerichtlich bestellte Pfleger übergibt die weggenommene Person dem 

Berechtigten oder der von ihm bevollmächtigten Person oder dem Vertreter der von ihm 

bevollmächtigten Einrichtung und unterrichtet anschließend den Verpflichteten über die 

vorgenommene Handlung.“; 

10) Nach Art. 59811 wird ein neuer Art. 59811a in folgender Fassung eingefügt: 

„Art. 59811a. §1. Zur Feststellung des Aufenthaltsortes einer Person, die unter Zwang 

weggenommen werden soll, kann das Gericht auf Antrag des gerichtlich bestellten Pfle-
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gers eine Durchsuchung von Räumen und anderen Örtlichkeiten beschließen, wenn be-

gründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass sich diese Person dort befindet. 

§ 2. Die Durchsuchung wird von der Polizei aufgrund eines Gerichtsbeschlusses durch-

geführt. 

§ 3. Der Gerichtsbeschluss wird der Person, bei der die Durchsuchung durchgeführt wer-

den soll, zu Beginn der Maßnahme zugestellt. 

§ 4. Bei der Durchsuchung können auch die in § 3 genannte Person, der gerichtlich be-

stellte Pfleger, von dem der Beschluss über die zwangsweise Wegnahme vollstreckt 

wird, sowie der in Art. 5989 genannte Berechtigte anwesend sein. Bei der Durchsuchung 

kann auch eine Person anwesend sein, die von demjenigen, bei dem die Durchsuchung 

durchgeführt wird, benannt worden ist, sofern dies die Durchsuchung nicht unmöglich 

macht oder wesentlich behindert. 

§ 5. Ist die in § 3 genannte Person während der Durchsuchung nicht anwesend, sollte 

mindestens ein Haushaltsmitglied oder eine andere Person zur Durchsuchung hinzuge-

zogen werden. 

§ 6. Die Durchsuchung sollte in Übereinstimmung mit dem Zweck dieser Maßnahme, mit 

angemessener Rücksichtnahme und unter Achtung der Würde der betroffenen Personen 

sowie ohne dass unnötige Schäden und Härten entstehen, durchgeführt werden. 

§ 7. Die Polizei fertigt ein Durchsuchungsprotokoll an und übermittelt dem Gericht unver-

züglich eine Abschrift. 

§ 8. Das Durchsuchungsprotokoll enthält: Bezeichnung des Gerichtsbeschlusses, Be-

zeichnung der Maßnahme, der Zeit und des Ortes sowie der beteiligten Personen, Anga-

ben zum Verlauf der Maßnahme, Erklärungen und Anträge der beteiligten Personen so-

wie, falls erforderlich, die Feststellung anderer Umstände bezüglich des Verlaufs der 

Maßnahme. 

§ 9. Gegen den Durchsuchungsbeschluss steht Personen, deren Rechte verletzt worden 

sind, Beschwerde zu.“; 

11) Art. 59812a erhält folgende Fassung: 

„Art. 59812a. Das Verfahren nach Art. 5986 bis 59812 kann auf der Grundlage desselben 

Beschlusses nach Artikel 5985 §§ 1 oder 2 erneut aufgenommen werden, wenn der Ver-

pflichtete innerhalb von drei Monaten nach Erlass oder Rechtskraft des entsprechend in 

Art. 5985 §§ 1 oder 2 genannten Beschlusses gegen den Inhalt des Beschlusses bezüg-

lich der elterlichen Sorge, des Wohnsitzes, der Vormundschaft oder des Umgangs mit 
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dem Kind verstoßen hat und die Umstände, die seinen Erlass begründen, unverändert 

sind."; 

12) In Art. 59814 wird in § 2 das Wort „Vormundschafts-“ gestrichen; 

13) Nach Art. 11064 werden neue Art. 11065 bis 11067 in folgender Fassung eingefügt: 

„Art. 11065. § 1. Das Gericht, das ein Ersuchen auf der Grundlage des Art. 8 Abs. 1 erster 

Spiegelstrich des Haager Übereinkommens von 1996 an ein Gericht oder eine andere 

Behörde eines anderen Staates richtet, setzt für die Feststellung der Zuständigkeit durch 

das Gericht oder eine andere Behörde des anderen Staates und die Unterrichtung des 

ersuchenden Gerichts eine Frist von sechs Wochen ab dem Tag der Zustellung des in 

Art. 11067 Nr. 1 genannten Beschlusses. 

§ 2. Antwortet das Gericht oder eine andere Behörde des anderen Staates nicht inner-

halb der in § 1 genannten Frist, so wird davon ausgegangen, dass das Gericht oder eine 

andere Behörde des anderen Staates seine/ihre Zuständigkeit nicht festgestellt hat. 

§ 3. Das Gericht setzt das Verfahren nach Art. 8 Abs. 1 zweiter Spiegelstrich des Haager 

Übereinkommens von 1996 aus und setzt den Verfahrensbeteiligten eine Frist von sechs 

Wochen ab dem Tag der Rechtskraft des Beschlusses über die Aussetzung des Verfah-

rens, innerhalb derer das Gericht oder eine andere Behörde des anderen Staates um die 

Feststellung der Zuständigkeit zu ersuchen ist. 

§ 4. Haben die Verfahrensbeteiligten innerhalb der in § 3 genannten Frist das Gericht 

oder eine andere Behörde des anderen Staates nicht um die Feststellung der Zuständig-

keit ersucht, bleibt es bei der Zuständigkeit des Gerichts. 

Artikel 11066. § 1. Über den Antrag eines Gerichts oder einer anderen Behörde eines an-

deren Staates oder der Beteiligten des Verfahrens zur Feststellung der nationalen Zu-

ständigkeit auf der Grundlage des Art. 8 Abs. 1 des Haager Übereinkommens von 1996 

oder des Verfahrens zur Unterwerfung unter die Zuständigkeit eines Gerichts oder einer 

Behörde eines anderen Staates auf der Grundlage des Art. 9 Abs. 1 dieses Überein-

kommens, in dem keine Frist genannt ist, wird innerhalb von sechs Wochen nach Ein-

gang des Antrags entschieden. 

§ 2. Über den Antrag eines Gerichts oder einer anderen Behörde eines anderen Staates 

oder der Beteiligten des Verfahrens zur Feststellung der nationalen Zuständigkeit auf der 

Grundlage des Art. 8 Abs. 1 des Haager Übereinkommens von 1996 oder des Art. 15 

Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates entscheidet das Amtsgericht für 

die Hauptstadt Warschau. 
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§ 3. Bei der Entscheidung über den Antrag kann das Amtsgericht für die Hauptstadt War-

schau ein anderes Gericht ersuchen, Informationen oder Kopien der für die Entscheidung 

erforderlichen Akten zu übermitteln. Das ersuchte Gericht erteilt Informationen oder 

übergibt Kopien der Akten innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Aufforderung 

durch elektronische Post oder ähnliche personalisierte Fernkommunikationsmittel, wobei 

die Originale per Einschreiben mit Empfangsbestätigung zu übermitteln sind. 

Art. 11067. Das Gericht entscheidet durch Beschluss über: 

1) ein Ersuchen an ein Gericht oder eine andere Behörde eines anderen Staates um 

Feststellung der Zuständigkeit auf der Grundlage des Art. 8 Abs. 1 erster Spiegel-

strich des Haager Übereinkommens von 1996 oder des Art. 15 Abs. 1 Buchst. b der 

Verordnung (EG) Nr. 2201/2003; 

2) ein Ersuchen an ein Gericht oder eine andere Behörde eines anderen Staates um 

Feststellung der nationalen Zuständigkeit auf der Grundlage des Art. 9 Abs. 1 des 

Haager Übereinkommens von 1996 oder des Art. 15 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung 

(EG) Nr. 2201/2003; 

3) ein Ersuchen eines Gerichts oder einer anderen Behörde eines anderen Staates oder 

der Verfahrensbeteiligten um Feststellung der nationalen Zuständigkeit auf der 

Grundlage des Art. 8 Abs. 1 des Haager Übereinkommens von 1996 oder des Art. 15 

Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003; 

4) die Aufforderung an die Verfahrensbeteiligten, einen Antrag nach Art. 8 Abs. 1 zwei-

ter Spiegelstrich, Art. 9 Abs. 1 dritter Spiegelstrich des Haager Übereinkommens von 

1996 oder einen Antrag nach Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) 

Nr. 2201/2003 zu stellen; 

5) die Unterwerfung unter die Zuständigkeit oder die Ablehnung der Unterwerfung unter 

die Zuständigkeit eines Gerichts oder einer anderen Behörde eines anderen Staates 

aufgrund des Antrags des Gerichts oder einer anderen Behörde des anderen Staates 

oder der Verfahrensbeteiligten.“. 

Art. 28. 

Das Polizeigesetz vom 6. April 1990 (Gesetzblatt Dz.U. von 2017 Pos. 2067 und 2405 sowie 

von 2018 Pos. 106 und 138) wird in Art. 20 wie folgt geändert: 

1) Nach Abs. 2ac wird ein neuer Abs. 2ad in folgender Fassung eingefügt: 

„2ad. Die Polizei kann zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben Informationen, einschließlich 

personenbezogener Daten, über folgende Personen, auch ohne deren Wissen und Ein-

willigung, erheben, beschaffen, sammeln, verarbeiten und nutzen: 
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1) die in einem auf der Grundlage des Haager Übereinkommens über die zivilrechtlichen 

Aspekte internationaler Kindesentführung vom 25. Oktober 1980 (Gesetzblatt Dz.U. 

von 1995 Pos. 528 sowie von 1999 Pos. 1085), im Folgenden „Haager Übereinkom-

men von 1980“ genannt, eingereichten Antrag genannt sind und eine Person wider-

rechtlich verbrachten, die unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft steht oder 

die eine solche Person zurückhalten oder verstecken; 

2) die durch einen Gerichtbeschluss über die Herausgabe einer Person, die unter elterli-

cher Sorge oder unter Vormundschaft steht, zu dessen Vollstreckung verpflichtet 

sind, wenn ein Gericht oder eine andere befugte Behörde die Polizei ersuchte, den 

Aufenthaltsort der Person, die auf der Grundlage dieses Beschlusses herauszugeben 

ist, festzustellen; 

3) die im Sinne des Haager Übereinkommens von 1980 widerrechtlich verbracht oder 

zurückgehalten wurden oder auf der Grundlage des in Nr. 2 genannten Beschlusses 

herauszugeben sind; 

2) Nach Abs. 2b wird ein neuer Abs. 2ba in folgender Fassung eingefügt: 

„2ba. Die Informationen über Personen 

1) gemäß Abs. 2ad Nr. 1 und 2 umfassen Informationen nach Art. 20 Abs. 2b, Informati-

onen über den nach dem Haager Übereinkommen von 1980 eingereichten Antrag 

oder den Beschluss gemäß Abs. 2ad Nr. 2 oder über andere Entscheidungen betref-

fend das Verbringen, Festhalten oder Verstecken einer Person, die unter elterlicher 

Sorge oder unter Vormundschaft steht, sowie Angaben zu den Personen gemäß 

Abs. 2ad Nr. 3 und Informationen über den Verwandtschaftsgrad zu diesen Perso-

nen; 

2) gemäß Abs. 2ad Nr. 3 umfassen Informationen gemäß Art. 20 Abs. 2b Nr. 1 bis 3 und 

Nr. 5 Buchst. a sowie Informationen über PESEL-Nummern und Nummern der Do-

kumente zur Identitätsfeststellung, Dokumente und Gegenstände betreffend diese 

Personen, ihren Verwandtschaftsgrad zu den Personen gemäß Abs. 2ad Nr. 1 und 2, 

Angaben zu Personen gemäß Abs. 2ad Nr. 1 und 2 sowie Informationen über den 

nach dem Haager Übereinkommen von 1980 eingereichten Antrag oder den Be-

schluss gemäß Abs. 2ad Nr. 2 oder über andere Entscheidungen betreffend das Ver-

bringen, Festhalten oder Verstecken einer Person, die unter elterlicher Sorge oder 

unter Vormundschaft steht, sowie Informationen über Verfügungen betreffend diese 

Personen.“; 
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3) Nach Abs. 17b werden neue Abs. 17c und 17d in folgender Fassung eingefügt: 

„17c. Die in Abs. 2ad genannten personenbezogenen Daten werden für den Zeitraum 

aufbewahrt, der zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Polizei erforderlich ist, je-

doch nicht länger als bis zum Ablauf der für die Archivierung der Akten des bearbeiteten 

Falls vorgesehenen Frist. Die Polizeibehörden überprüfen diese Daten nach Abschluss 

des Falls, in dessen Rahmen die Daten in das Dateisystem eingegeben wurden, darüber 

hinaus nicht seltener als 5 Jahre ab dem Datum der Beschaffung oder des Abrufs der In-

formationen, und löschen die überflüssigen Daten. 

17d. Die in Abs. 2ad genannten personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn 

1) die Erhebung und Verarbeitung von Daten verboten ist oder sich die erhobenen Da-

ten als falsch herausgestellt haben; 

2) die für die Archivierung der Akten des bearbeiteten Falls vorgesehene Frist abgelau-

fen ist, wenn das Verbringen, Festhalten oder Verstecken mit einer Straftat zusam-

menhing; 

3) die Person, die unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft steht, und auf die 

sich der Antrag oder der Beschluss bezüglich ihres Verbringens oder Festhaltens be-

zog, das 18. Lebensjahr vollendet hat; 

4) die Person, die unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft steht, und auf die 

sich der nach dem Haager Übereinkommen von 1980 eingereichte Antrag oder der 

Beschluss gemäß Abs. 2ad Nr. 2 bezog, aufgefunden und dem Berechtigten zurück-

gegeben wurde, jedoch nicht früher als fünf Jahre nach ihrer Auffindung; 

5) das Gericht oder eine andere zuständige Behörde Informationen über die Änderung 

oder Aufhebung des Beschlusses oder einer anderen Entscheidung, die die Grundla-

ge für die Verarbeitung der Informationen über die in Abs. 2ad genannten Personen 

bildet, insbesondere über die Einstellung des Verfahrens, oder Informationen über 

den Wegfall der Umstände, die dem ergangenen Beschluss zugrunde liegen, auf 

dessen Grundlage die Daten in das Dateisystem eingegeben wurden, wenn der Inhalt 

dieser Informationen darauf hinweist, dass die Person, auf die sich der nach dem 

Haager Übereinkommen von 1980 eingereichte Antrag oder der in seiner Folge er-

gangener Beschluss bezieht, die Voraussetzungen für die Erhebung von Daten über 

die in Abs. 2ad genannten Personen nicht mehr erfüllt, übermittelt hat.“. 

4) Abs. 19 erhält folgende Fassung: 

„19. Der für innere Angelegenheiten zuständige Minister bestimmt mittels Verordnung die 

Art und Weise der Erfassung und Verarbeitung von Informationen, einschließlich perso-



19 

nenbezogener Daten gemäß Abs. 2a, 2aa-2ad, in Dateisystemen, die Polizeidienste, die 

zur Nutzung solcher Systeme berechtigt sind, die Vorlagen von Dokumenten, die für die 

Datenverarbeitung gelten, sowie die Art und Weise der Bewertung von Daten im Hinblick 

auf ihren Nutzen in geführten Verfahren, dabei ist der notwendige Schutz der Daten vor 

unbefugtem Zugriff und sind die Voraussetzungen für die Nichterfassung bestimmter Ar-

ten von Informationen zu berücksichtigen, und im Falle von Informationen gemäß 

Abs. 2aa und 2ab ist zu berücksichtigen, dass es notwendig ist, den Anforderungen ge-

recht zu werden, die von den Behörden anderer Staaten oder von der Internationalen 

Kriminalpolizeilichen Organisation INTERPOL festgelegt wurden, die in Abs. 2aa im Zu-

sammenhang mit der Erhebung oder Beschaffung dieser Informationen genannt sind.“. 

Art. 29. 

Das Gesetz über die Unterstützung der Familie und das System der Unterbringung vom 

9. Juni 2011 (Gesetzblatt Dz.U. von 2017 Pos. 697, 1292 und 2217 und von 2018 Pos. 107) 

wird wie folgt geändert: 

1) In Art. 5 Abs. 1 

a) erhält Nr. 1 folgende Fassung: 

„1) Personen mit polnischer Staatsangehörigkeit, 

a) die ihren Wohnsitz in der Republik Polen haben, 

b) die keinen Wohnsitz in der Republik Polen haben, sich aber in der Republik Po-

len aufhalten;“, 

b) wird nach Nr. 2 eine neue Nr. 2a in folgender Fassung eingefügt: 

„2a) Personen, die aufgrund des Beschlusses eines Gerichts oder einer anderen 

Behörde eines anderen Staates mit Zustimmung eines polnischen Gerichts un-

tergebracht worden sind;“; 

2) In Art. 35 erhält Abs. 1 folgende Fassung: 

„1. Die Unterbringung eines Kindes erfolgt aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung, 

vorbehaltlich Abs. 2 sowie Art. 35a, Art. 58 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und Art. 103 Nr. 2 und 3.“; 

3) Nach Art. 35 wird ein neuer Artikel 35a in folgender Fassung eingefügt: 

„Art. 35a. 1. Im Falle einer möglichen Unterbringung eines Kindes in der Republik Polen 

aufgrund der Entscheidung eines Gerichts oder einer anderen Behörde eines anderen 

Staates, die in den Bestimmungen bilateraler Abkommen, des am 19. Oktober 1996 in 

Den Haag abgeschlossenen Übereinkommens über die Zuständigkeit, das anzuwenden-

de Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der el-
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terlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern (Gesetzblatt 

Dz.U. von 2010 Pos. 1158) oder der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 

27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (ABl. EU L 338 vom 23.12.2003, 

S. 1 - ABl. EU Sonderausgabe in polnischer Sprache Kap. 19, Bd. 6, S. 243 m. Änd.5)) 

vorgesehen ist, wird die in diesen Bestimmungen genannte Zustimmung vom Vormund-

schaftsgericht erteilt, nachdem es festgestellt hat, dass eine solche Unterbringung dem 

Wohl des Kindes entspricht und dass das Kind eine wesentliche Bindung zur Republik 

Polen hat oder die Staatsangehörigkeit der Republik Polen besitzt. 

2. Hat das Gericht oder eine andere Behörde des anderen Staates Kandidaten für die 

Wahrnehmung der Funktion einer Pflegefamilie oder für die Führung eines Familienkin-

derheimes oder eine bestimmte Fürsorge- und Erziehungseinrichtung, eine regionale 

Fürsorge- und Therapieeinrichtung oder ein Interventionszentrum für Adoptionsvorberei-

tung, in denen das Kind untergebracht werden soll, vorgeschlagen, kann das Vormund-

schaftsgericht die Zustimmung zur Unterbringung des Kindes nach Einholung der Stel-

lungnahme des für den Ort der künftigen Durchführung der Unterbringung zuständigen 

Landrats erteilen. 

3. Hat das Gericht oder eine andere Behörde des anderen Staates keine Kandidaten für 

die Wahrnehmung der Funktion einer Pflegefamilie oder für die Führung eines Familien-

kinderheimes oder keine bestimmte Fürsorge- und Erziehungseinrichtung, keine regiona-

le Fürsorge- und Therapieeinrichtung oder kein Interventionszentrum für Adoptionsvorbe-

reitung, in denen das Kind untergebracht werden soll, vorgeschlagen, kann das Vor-

mundschaftsgericht die Zustimmung zur Unterbringung des Kindes nach Einholung der 

Stellungnahme des Präsidenten der Hauptstadt Warschau erteilen. 

4. In dem in Abs. 3 genannten Fall schlägt der Präsident der Hauptstadt Warschau Kan-

didaten für die Wahrnehmung der Funktion einer Pflegefamilie oder für die Führung eines 

Familienkinderheimes oder eine Fürsorge- und Erziehungseinrichtung, eine regionale 

Fürsorge- und Therapieeinrichtung oder ein Interventionszentrum für Adoptionsvorberei-

tung vor. 

5. In den Stellungnahmen nach Art. 2 und 3 sind insbesondere Informationen darüber 

aufzunehmen, ob die Kandidaten die Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Funkti-

on einer Pflegefamilie oder für die Führung eines Familienkinderheimes erfüllen, dabei ist 

eine schriftliche Zustimmung der Kandidaten für die Wahrnehmung der Funktion einer 

Pflegefamilie oder für die Führung eines Familienkinderheimes beizufügen. 
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6. Die Sicherstellung, dass ein aufgrund des Beschlusses eines Gerichts oder einer an-

deren Behörde eines anderen Staates in der Republik Polen unterzubringendes Kind 

dorthin gebracht wird, und wenn die Unterbringung für einen bestimmten Zeitraum erfol-

gen soll, auch zurückkehrt, obliegt dem zuständigen Kreiszentrum für Familienhilfe. Dies 

schließt die diesbezüglichen Rechte der auf diese Weise gegründeten Pflegefamilie nicht 

aus. 

4) In Art. 54 wird in Abs. 3 nach Nr. 7 eine neue Nr. 7a in folgender Fassung eingefügt: 

„7a) die Bereitschaft zur Durchführung der Unterbringung eines Minderjährigen, der 

aufgrund der Entscheidung eines Gerichts oder einer anderen Behörde eines an-

deren Staates mit Zustimmung eines polnischen Gerichts untergebracht wird;“; 

5) In Art. 62 wird in Abs. 2 nach Nr. 6 eine neue Nr. 6a in folgender Fassung eingefügt: 

„6a) die Bereitschaft zur Durchführung der Unterbringung eines Minderjährigen, der 

aufgrund der Entscheidung eines Gerichts oder einer anderen Behörde eines an-

deren Staates mit Zustimmung eines polnischen Gerichts untergebracht wird;“; 

6) In Art. 181 wird nach Nr. 2 eine neue Nr. 2a in folgender Fassung eingefügt: 

„2a) die Finanzierung 

a) der Ausgaben im Zusammenhang mit der Fahrt zur Pflegefamilie, zum Famili-

enkinderheim, zur Fürsorge- und Erziehungseinrichtung, zur regionalen Für-

sorge- und Therapieeinrichtung oder zum Interventionszentrum für Adoptions-

vorbereitung, sowie im Zusammenhang mit der Rückführung des Kindes, 

wenn die Unterbringung für einen bestimmten Zeitraum erfolgt und die Art und 

Weise und die Grundsätze der Deckung der Kosten für die Rückführung des 

Kindes nicht aus dem Urteil oder der Information des Gerichts oder einer an-

deren Behörde des anderen Staates hervorgehen, 

b) der durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für den Kindesunterhalt und die 

Geldleistungen, 

c) der Hilfen für Personen, die auf ein eigenständiges Leben vorbereitet werden 

und die ihre jeweiligen Pflegefamilien, Familienkinderheime, Fürsorge- und 

Erziehungseinrichtungen oder regionalen Fürsorge- und Therapieeinrichtun-

gen verlassen, 

und zwar in Bezug auf Personen im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b und Nr. 2a, 

die in Pflegefamilien, Familienkinderheimen, Fürsorge- und Erziehungseinrich-

tungen, regionalen Fürsorge- und Therapieeinrichtungen, Interventionszentren 

für Adoptionsvorbereitung oder unterstützenden Familien untergebracht sind;“; 
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7) In Art. 191

a) wird nach Abs. 4 ein neuer Abs. 4a in folgender Fassung eingefügt:

„4a. Die in Art. 191 Abs. 1 genannten Ausgaben für Personen, die in Art. 5 Abs. 1

Buchst. b und Nr. 2a genannt sind, sowie für minderjährige Ausländer, die nicht in

Art. 5 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 genannt sind und sich in der Republik Polen aufhalten,

trägt der Landkreis, der entsprechend für den Wohnsitz der Pflegefamilie oder

des Betreibers des Familienkinderhauses oder für den Sitz der jeweiligen Fürsor-

ge- und Erziehungseinrichtungen, regionalen Fürsorge- und Therapieeinrichtun-

gen oder Interventionszentren für Adoptionsvorbereitung zuständig ist.“,

b) wird ein neuer Abs. 17 in folgender Fassung eingefügt:

„17. Die Vorschriften der Abs.  9 und 10 gelten nicht im Falle der Unterbringung

eines Kindes, das in Art. 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2a genannt ist, und

minderjähriger Ausländer, die nicht in Art. 5 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 genannt sind.“.

Art. 30. 

Im Gesetz über die Gerichtsgutachterteams vom 5. August 2015 (Gesetzblatt Dz.U. 

Pos. 1418 und von 2017 Pos. 1139) wird nach Art. 3 ein neuer Art. 3a in folgender Fassung 

eingefügt: 

„Art. 3a. Gutachten in Verfahren über die Herausgabe einer unter elterlicher Sorge 

oder unter Vormundschaft stehenden Person, die nach dem am 25. Oktober 1980 in 

Den Haag geschlossenen Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte interna-

tionaler Kindesentführung (Gesetzblatt Dz.U. von 1995 Pos. 528 und von 1999 

Pos. 1085) geführt werden, werden unverzüglich erstellt.“. 

Art. 31. [Anhängige Verfahren] 

Für Verfahren über die Herausgabe einer unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft 

stehenden Person nach dem Haager Übereinkommen von 1980, die vor dem Inkrafttreten 

dieses Gesetzes eingeleitet und nicht abgeschlossen wurden, sind die bisher geltenden Vor-

schriften anzuwenden. 

Art. 32. [Obergrenze der Ausgaben aus dem Staatshaushalt] 

1. Die Obergrenze der Ausgaben aus dem Staatshaushalt, die sich aus den Auswirkungen

des Gesetzes ergeben und mit denen finanziert werden:

1) die Ausgaben im Zusammenhang mit der Fahrt zur Pflegefamilie, zum Familienkinder-

heim, zur Fürsorge- und Erziehungseinrichtung, zur regionalen Fürsorge- und Therapie-

einrichtung oder zum Interventionszentrum für Adoptionsvorbereitung, sowie im Zusam-

menhang mit der Rückführung des Kindes, wenn die Unterbringung für einen bestimmten
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Zeitraum erfolgt und die Art und Weise und die Grundsätze der Deckung der Kosten für 

die Rückführung des Kindes nicht aus dem Urteil oder der Information des Gerichts oder 

einer anderen Behörde des anderen Staates hervorgehen, 

2) die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für den Kindesunterhalt sowie Geldleistun-

gen, Zulagen und Vergütungen, 

3) die Hilfen für Personen, die auf ein eigenständiges Leben vorbereitet werden und die ihre 

jeweiligen Pflegefamilien, Familienkinderheime, Fürsorge- und Erziehungseinrichtungen 

oder regionalen Fürsorge- und Therapieeinrichtungen verlassen, 

und zwar in Bezug auf Personen im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b und Nr. 2a des Geset-

zes über die Unterstützung der Familie und das System der Unterbringung vom 9. Juni 2011 

(Gesetzblatt Dz.U. von 2017 Pos. 697, 1292 und 2217 und von 2018 Pos. 107 und 416), die 

in Pflegefamilien, Familienkinderheimen, Fürsorge- und Erziehungseinrichtungen, regionalen 

Fürsorge- und Therapieeinrichtungen, Interventionszentren für Adoptionsvorbereitung oder 

unterstützenden Familien untergebracht sind, 

beläuft sich in den Jahren 2018 bis 2027 auf 97.200.000 PLN. 

2. Im Rahmen der in Absatz1 genannten Obergrenze beträgt die Obergrenze der Ausgaben 

aus dem Staatshaushalt in den einzelnen Jahren entsprechend: 

1) 2018 – 9.720.000 PLN; 

2) 2019 – 9.720.000 PLN; 

3) 2020 – 9.720.000 PLN; 

4) 2021 – 9.720.000 PLN; 

5) 2022 – 9.720.000 PLN; 

6) 2023 – 9.720.000 PLN; 

7) 2024 – 9.720.000 PLN; 

8) 2025 – 9.720.000 PLN; 

9) 2026 – 9.720.000 PLN; 

10) 2027 – 9.720.000 PLN. 

3. Der für Familienangelegenheiten zuständige Minister überwacht die Einhaltung der für die 

jeweiligen Jahre geplanten Ausgabenobergrenzen nach Absatz 3 und führt mindestens 

zweimal im Jahr, mit Stand zum Ende eines jeden Halbjahres, eine Analyse der Verwen-

dungsrate der für das jeweilige Jahr geplanten Ausgaben durch. 

4. Wird die für das jeweilige Haushaltsjahr geplante Ausgabenobergrenze erreicht, so wird 

die Prozedur der Überführung weiterer in Art. 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2a des Geset-

zes über die Unterstützung der Familie und das System der Unterbringung vom 9. Juni 2011 

genannter Kinder in die Republik Polen gestoppt. 
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Art. 33. [Überwachung der für die jeweiligen Jahre geplanten Ausgabenobergrenzen] 

1. Die Obergrenze der Ausgaben aus dem Staatshaushalt, die sich aus den Auswirkungen

des Gesetzes im Zusammenhang mit den Gehältern und Gehaltsnebenkosten für zusätzli-

che Planstellen in der Rechtsprechung und der Verwaltung für die Bearbeitung von Fällen

ergeben, die aus der Anwendung der Übereinkommen und der Verordnung gemäß Artikel 1

des Gesetzes resultieren, beläuft sich in den Jahren 2018 bis 2027 auf 23.222.000 PLN, da-

von:

1) 2018 – 1.956.000 PLN;

2) 2019 – 1.989.000 PLN;

3) 2020 – 2.068.000 PLN;

4) 2021 – 2.156.000 PLN;

5) 2022 – 2.248.000 PLN;

6) 2023 – 2.345.000 PLN;

7) 2024 – 2.447.000 PLN;

8) 2025 – 2.555.000 PLN;

9) 2026 – 2.669.000 PLN;

10) 2027 – 2.789.000 PLN.

2. Der Justizminister überwacht die Einhaltung der für die jeweiligen Jahre geplanten Ausga-

benobergrenzen nach Absatz 1 und führt mindestens zweimal im Jahr, mit Stand zum Ende

eines jeden Halbjahres, eine Analyse der Verwendungsrate der für das jeweilige Jahr ge-

planten Ausgaben durch.

3. Besteht die Gefahr, dass die in Absatz 1 genannte Ausgabenobergrenze für das jeweilige

Jahr überschritten wird oder ist diese Obergrenze während des Haushaltsjahres überschrit-

ten worden, löst der Justizminister einen Korrekturmechanismus aus, der darin besteht, dass

die Obergrenze im Rahmen der Ausgaben für die Richtergehälter, die im Haushaltsteil für die

ordentlichen Gerichte geplant sind, erhöht wird.

Art. 34. [Inkrafttreten] 

Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach seiner Verkündung in Kraft. 
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1) Dieses Gesetz dient der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elter-
liche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.1347/2000 (ABl. EU L 338 vom 23.12.2003, S. 1 - ABl. EU
Sonderausgabe in polnischer Sprache Kap. 19, Bd. 6, S. 243, ABl. EU L 367 vom 02.12.2004, S. 1, ABl. EU L 179 vom
07.07.2007, S. 56, ABl. EU L 70 vom 14.03.2009, S. 19, ABl. EU L 347 vom 24.12.2009, S. 32 und ABl. EU L 99 vom
15.04.2016, S. 34).
2) Durch dieses Gesetz werden die Zivilprozessordnung vom 17. November 1964, das Polizeigesetz vom 6. April 1990, das
Gesetz über die Unterstützung der Familie und das System der Unterbringung vom 9. Juni 2011 und das Gesetz über die Ge-
richtsgutachterteams vom 5. August 2015 geändert.
3) Die Änderungen dieser Verordnung wurden verkündet in ABl. EU L 367 vom 02.12.2004, S. 1, ABl. EU L 179 vom
07.07.2007, S. 56, ABl. EU L 70 vom 14.03.2009, S. 19, ABl. EU L 347 vom 24.12.2009, S. 32 und ABl. EU L 99 vom
15.04.2016, S. 34.
4) Die Änderungen dieser Verordnung wurden verkündet in ABl. EU L 367 vom 02.12.2004, S. 1, ABl. EU L 179 vom
07.07.2007, S. 56, ABl. EU L 70 vom 14.03.2009, S. 19, ABl. EU L 347 vom 24.12.2009, S. 32 und ABl. EU L 99 vom
15.04.2016, S. 34.
5) Die Änderungen dieser Verordnung wurden verkündet in ABl. EU L 367 vom 02.12.2004, S. 1, ABl. EU L 179 vom
07.07.2007, S. 56, ABl. EU L 70 vom 14.03.2009, S. 19, ABl. EU L 347 vom 24.12.2009, S. 32 und ABl. EU L 99 vom
15.04.2016, S. 34.

- - - - -

Anmerkung der Übersetzerin: Den in dieser Übersetzung verwendeten deutschen Bezeich-

nungen der polnischen Gerichte entsprechen folgende Bezeichnungen in polnischer Spra-

che: 

Berufungsgericht sąd apelacyjny 

Berufungsgericht Warschau Sąd Apelacyjny w Warszawie 

Bezirksgericht sąd okręgowy 

Bezirksgericht Warschau Sąd Okręgowy w Warszawie 

Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
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